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1~ n fra 5 e b e an t VI 0 r tun g 

Auf die Anfrage der LiJgeordnet en J)r. St plla K 1 ein - L ö w 

und Genossen vom 15. März 1961, betreffGncl Yovellierung des VTehrgosetzGs, 

teilt Bundesminister für Landesverteidigung J)r. S chI ein zer 

folgendes mit~ 

. Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Stella Klein-Lövv, Konir, Pölz 

1;1.nd Genossen haben in der Sitzung des Nationalrat es vom 15.IVlärz 1961 an 

mo in C)l1 Amtsvorgänger eine 'Anfrage betreffend diG Novel1ierung des r!ehrgo­

set zq.s gerichtet. In dieser Lnfrage wird angeregt, bei der nächstEm Novel­

li0rung des Wehrgesetzes eine Bf1stimL'mng aufzUIi81unen, ·wodurch j.ane V!ehT­

pflichtigen vom Präsenzdienst befreit vverden sollen, deren Vät e:r im Krisg 

odor durch nationalsozialistische VerfollSungsmapsnahmen das Leben vOTIoren 

haben. 

Ich beehre mich hiezu wie folgt St fülung zu nehmen: 

Gemäss § 29 Abs. 2 Iit. ades VJehrgesetzes kann von der Einb :srufung 

zum ordentlichen Präsenzdienst unter andbrem ~us rucksichtswürdigen familien­

pOlicischen Interessen abgesehen werden. Diese Gesetzesbestimmung gibt be.reits 

die Möglichkeit, bei der Entscheidung üb\:lr den l~ntrag einos "!dohrpflichtigen 

auf Lbstandnahme von der Einberufung neben den für eine Freistellung vom Wehr­

c1iollSt massgeblichen Voraussetzungen auch die in der Apfrage angeführten 

Umstände zu berücksichtigen. Schon aus diesem Grund erscheint eine Novellierung 

des ~ohrgesetzes in diesem Punkt .n~ht erforderlich. 

Einer durch Gesetz vc:rfügten obligatorischen Ausnahme eines Toiles der 

\7ehxpflichtigen von der Verpflichtung zur J...bloistung des ordentlichen Präsenz­

dienstes stehen aus grundsatzlichen Erwägung(:;n Schwierigkei tfö'n entgngen. Die 

durch das Vrep...rgesetz vom 7. September 1955, BGBl.Nr.18l 9 eingeführte allgemeine 

T"ehrpflicht steht weder mit der Kriegsdionstleistung im z""ve it en Y.~el tkrieg no eh 

mit c13r vom Nat ionalsozialismus durchgeführten Verfolgung in einem vii? immer 

geaxteten Zusammenhang. Es wäre auch rechtspolitisch schwierig, wenn nicht 

gar unmöglich, gesetzlich allü jene Fällo zu normieren, die als Vorausl38tzung 

für oine generelle L.usnahme von der Einberufung zum ordentlichen Präsol1.zdienst 
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zu gelten hätten. Eine genorelle Ausnahm8 von der Einberufung zum orc1ont­

lichen Präsenzdienst für alle W8hrpflichtigEm, deren Väter im KriGg ocler 

(11..u'ch nationalsozialistische Verfolgungsmassnah.rnen das Leben verloron haben, 

könnte als Ungerechtigkf.::i t gegenüb ,~r j(~nen V.'ehrpflichtigen aufgefasst 

,,,erden, deren Väter zwar durch den Krieg oder durch die erlittene Verfolgung 

ihr Leben nicht verloren 9 aber durch Verwundung oder Misshandlung an ihrer 

G Gsul'J.dhei t schwerstr:; Schädit:,lmgen ;~rli tten habel'lo der ein jahrel.'irigos 

Siochtum erleiden. 

Aus den angeführten -Gründen 'erscheint 8S nicht möglich, eine 

g,:n18re 110 Regelung ;Lns Auge zu fassen. Es wird so wie bisher jeder einz eIne 

Fall unt<:lr Berüoksichtigung aller gegebenen Umstände beurteilt und '.:mt­

sChieden werden müssen, um ungprechtfertigte Härten in jeder Hinsicht zu 

vormeiden. Ich habe die zuständigen Dit~nststellen angewi esen, in Zuk:u.l'1.ft 

auch ;rJeiterhin auf alle im §29 J\bs.2 lit.a des yrehrgesetzes angefühl,ten 

Umstände mit grösstc::r Sorgfalt Bedacht zu nehmen. 

-.-.-0-.-
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